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Einleitung

DasThemaGewaltwird imöffentlichenGe-
sundheitswesen immer bedeutender, da
die Ursachen und Folgen von Gewalt bes-
ser verstanden sind und die Rolle des Ge-
sundheitswesens klarer definiert wird [1].

Im Jahr 2011 hat der Europarat das
Übereinkommen zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt (kurz Istanbul-Konven-
tion) als internationalen Vertrag ausgear-
beitet, der im Jahr 2014 in Kraft getreten
ist und in Deutschland im Jahr 2017 rati-
fiziert wurde. Grundsatz des Übereinkom-
mens ist, „Frauen vor allen Formen von
Gewalt zu schützen und Gewalt gegen
Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten,
zuverfolgenundzubeseitigen“.GemäßAr-
tikel 25derKonventionsinddieunterzeich-
nenden Staaten verpflichtet, medizinische
und rechtsmedizinische Untersuchungen
nach sexualisierter Gewalt sowie Trauma-
hilfe und Beratung anzubieten. Die Ver-
tragsstaaten werden außerdem verpflich-
tet, wirksame strafrechtliche Normen und
VerfahrenzurUntersuchungundAhndung
von Gewalttaten vorzuhalten [2].

Indemam01.03.2020 inDeutschland in
KraftgetretenenMasernschutzgesetzwur-
de beschlossen, dass Personen künftig ei-
ne vertrauliche Spurensicherung nach se-
xualisierter und körperlicher Gewalt auch

ohneStrafanzeigeflächendeckendermög-
licht werden soll. Die Dokumentation von
VerletzungensowiedieSicherungundAuf-
bewahrung von Spuren sollen von den
Krankenkassen finanziert werden (§ 132k
SGB V) [3].

Bei körperlicher und sexualisierter Ge-
walt ist eine gerichtsverwertbare Befund-
sicherung für nachfolgende Strafverfah-
ren von hoher Bedeutung, damit die Be-
funde von Sachverständigen sinnvoll in-
terpretiert werden können. Somit werden
bestmögliche Ausgangssituationen für die
Betroffenen geschaffen und gleichzeitig
Nachteile für die Beschuldigten vermie-
den. Einzelne Studien beschreiben, dass
die ärztlichen Befundberichte nach klini-
schen Untersuchungen von Gewaltbetrof-
fenen nicht den in Strafverfahren erfor-
derlichen forensischen Standard erfüllen
[4–8], was eine erneute Viktimisierung der
Betroffenen zur Folge haben könnte.

Seit 2013 liegen evidenzbasierte Leit-
linien der Weltgesundheitsorganisation
zum Umgang mit häuslicher und sexuali-
sierterGewalt (jenseits partnerschaftlicher
Gewalt) in der Gesundheitsversorgung
vor. In der Leitlinie wird Forschungsbedarf
hinsichtlich der Schulung von Gesund-
heitsfachkräften (z. B. Ärztinnen und Ärzte,
Pflegekräfte) zu Gewalt in Paarbeziehun-
gen und sexueller Gewalt benannt. Es
soll untersucht werden, welchen inhaltli-
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chen und zeitlichen Umfang Schulungen
mindestens aufweisen müssen, damit Ge-
sundheitsfachkräfte ihre Kenntnisse und
Fähigkeiten erweitern können [9].

Die vorliegende Studie untersucht die
aktuelle VersorgungssituationvonGewalt-
betroffenenimmedizinischenBereich,und
welche Probleme sich aus ärztlicher Sicht
ergeben. Die Ergebnisse sollen Grundla-
ge für Verbesserungsansätze in der Ver-
sorgung von Gewaltbetroffenen im Ge-
sundheitswesen und für Optimierungen
in Strafverfahren sein.

Methode

Erste Studiengruppe

In der ersten Studiengruppe wurde eine
onlinebasierte Umfrage unter Ärztinnen
und Ärzten in Kliniken und Praxen zum
praktischen Umgang mit Gewaltbetroffe-
nen durchgeführt. Host der Umfrage war
SoSci Survey (Bearbeitungszeit 30.08.2020
bis 15.12.2020). Die Rekrutierung der Teil-
nehmenden und Verbreitung des Links
zur Umfrage erfolgte durch eine Anzei-
ge in Ärzteblatt Rheinland-Pfalz. Ferner
wurden mindestens eine Klinik aus jedem
Landkreis und der Berufsverband der All-
gemeinmedizin in Rheinland-Pfalz zwecks
Verbreitung des Links kontaktiert. In der
Umfrage wurden Angaben zur Fachrich-
tung, Häufigkeit durchgeführter Untersu-
chungen,Untersuchungstechnikund -aus-
stattung sowie Unsicherheiten und Unter-
stützungsbedarf erfasst. Ferner wurde die
Teilnahme an Fortbildungen und Koope-
rationen abgefragt. Die Antworten wur-
denüberwiegend imSingle- undMultiple-
Choice-Verfahren, mittels numerischer Be-
wertungsskala und vereinzelt im Freitext
erfasst.

Zweite Studiengruppe

Die zweite Studiengruppe umfasste 190
Medizinstudierende des 7. Fachsemesters,
die im Wintersemester 2020/2021 im Rah-
men der obligatorischen Veranstaltung
„Rechtsmedizin“ eine schriftliche Hausauf-
gabe bearbeiteten. Die Aufgabe wurde zu
Beginn des Semesters auf der Lernplatt-
form „Moodle/LMS“ zur Verfügunggestellt
undmusste bis zu einemStichtag am Ende
des Semesters bearbeitet werden. Zur Vor-
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bereitung wurden eine Online-Vorlesung
zur Klinischen Rechtsmedizin und eine
Online-Schulung zur Untersuchung von
Gewaltbetroffenen im klinischen Alltag
angeboten. Es wurden die wesentlichen
Bestandteile einer Untersuchung von
Gewaltbetroffenen vermittelt (Erkennen
suspekter Verletzungen, körperliche Un-
tersuchung einschließlich anogenitaler
Inspektion, Verletzungsdokumentation,
Spurensicherung, Weitervermittlung).

In der Hausaufgabe wurde ein Szenario
vorgegeben, in dem sich eine Frau nach
einem sexuellen Übergriff in der Notauf-
nahme vorstellt. Anhand zur Verfügung
gestellter fotografischer Aufnahmen soll-
te eine schriftliche Dokumentation der
abgebildeten Verletzungen erfolgen. Au-
ßerdem sollten die Studierenden mithilfe
eines vorgefertigten Dokumentationsbo-

gens angeben, welche weiteren Maß-
nahmen hinsichtlich der Versorgung der
Patientin zu ergreifen sind. Zuletzt wurde
nach der Interpretation des Verletzungs-
bildes gefragt.

Statistische Analyse

Die statistische Analyse erfolgte mit dem
Statistikprogramm „IBM® SPSS® Statistics
(Ehningen, Deutschland, Version 23). In
beiden Studiengruppen erfolgte eine de-
skriptive Auswertung. Um Unterschiede
zwischen erfahrenen und unerfahrenen
Untersuchenden festzustellen, wurden in
der ersten Studiengruppe zusätzlich Hy-
pothesentests (Pearson-Chi2-Test, Exakter
Fisher-Test, t-Test, Φ-Koeffizient) durchge-
führt. Befragte, diemindestens eine Unter-
suchung von Gewaltbetroffenen durchge-
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Abb. 18 Fachbereiche der teilnehmendenÄrztinnen undÄrzte

Abb. 28GetroffeneMaßnahmenbei Untersuchungen vonGewaltbetroffenen

führt hatten, wurden in der vorliegenden
Studie als „erfahrene“ Untersuchende de-
finiert. Erfahren bedeutet hier nicht, dass
Routine (entsprechend Facharztstandard)
in der Untersuchung von Gewaltbetrof-
fenen besteht, sondern dass überhaupt
bereits eine Erfahrung mit einer Untersu-
chung einer gewaltbetroffenen Person im
ärztlichen Arbeitsalltag gemacht wurde.
Wurde noch keineUntersuchungdurchge-
führt, wurden die Befragten als unerfah-
rene Untersuchende erfasst. Die Auswer-
tung der Freitext-Antworten erfolgte mit-
tels qualitativer Inhaltsanalyse nach May-
ring.

Ergebnisse

Erste Studiengruppe

Studienkollektiv
Eine Rücklaufquote kann nicht angegeben
werden, da nicht bekannt ist, wie viele

Ärztinnen und Ärzte der Link zur Umfra-
ge tatsächlich erreichte. Von den 94 teil-
nehmenden Ärztinnen und Ärzten waren
58,5% (n= 55) in einer Klinik und 41,5%
(n= 39) in einer Praxis tätig. Die Auswer-
tung ergab keinen signifikanten Unter-
schied hinsichtlich der Erfahrung; in Kli-
niken und Praxen sind gleichermaßen er-
fahrene und unerfahrene Ärztinnen und
Ärzte tätig (p= 0,334).

Die berufliche Qualifikation betrachtet,
zeigte sich, dass 45,7% (n= 43) Fachärz-
tinnen und -ärzte, 27,7% (n= 26) As-
sistenzärztinnen und -ärzte und 26,6%
(n= 25) Ober-/Chefärztinnen und -ärzte
aus 19 verschiedenen Fachbereichen teil-
nahmen. Den größten Anteil stellte die
Allgemeinmedizin mit 34,0% (n= 32) dar
(.Abb. 1).

Durchgeführte Untersuchungen
und Auftraggeber
DieAuswertungergab,dass40,4%(n= 38)
der Ärztinnen und Ärzte noch nie eine
Untersuchung von Gewaltbetroffenen
durchgeführt hatten. 38,3% (n= 36) hat-
ten eine bis 5 und 7,4% (n= 7) 5 bis 10
Untersuchungen durchgeführt. Lediglich
13,8% (n= 13) der Teilnehmenden gaben
an,mehr als 10-mal vonGewalt betroffene
Personen untersucht zu haben.

Die Untersuchungen fanden sowohl im
Auftrag von Ermittlungsbehörden (28,8%,
n= 34) als auch ohneVorliegen einer Straf-
anzeige (47,5%, n= 56) statt. Nicht selten
wurde angegeben, dass Untersuchun-
gen von Gewaltbetroffenen gar nicht
durchgeführt werden (23,7%, n= 28).
Mehrfachantworten waren möglich.

Geografie
Hinsichtlich der Tätigkeitsorte wurden
die 5 größten Städte in Rheinland-Pfalz
als städtischer Anteil definiert, die wei-
teren Landkreise stellten den ländlichen
Anteil dar. Einem städtischen Gebiet wa-
ren 37,2% (n= 35) der Ärztinnen und
Ärzte zuzuordnen, 62,8% (n= 59) waren
im ländlichen Raum tätig. In der Lan-
deshauptstadt und somit der einzigen
Stadt mit Universitätsklinik waren 25,5%
(n= 24) der Teilnehmenden tätig, was den
größten Anteil innerhalb der städtischen
Gruppe darstellte.

Der Hypothesentest betreffend den Tä-
tigkeitsort (städtisch/ländlich) ergabeinen
signifikanten Unterschied (p= 0,020) mit
moderatem Zusammenhang (Φ= –0,262,
p= 0,011) hinsichtlich der Erfahrung. Als
Hypothesewurde angenommen, dass Ärz-
tinnen und Ärzte im städtischen Bereich in
der Untersuchung von Gewaltbetroffenen
erfahrener sind, da hier häufiger entspre-
chende Versorgungsstrukturen bestehen
als im ländlichenRaum.Der Effekt lagnicht
in der erwarteten Richtung, sondern ist ein
Hinweis darauf, dass erfahrene Ärztinnen
undÄrzte häufiger in ländlichenBereichen
tätig sind.

Getroffene Maßnahmen
Ein Großteil der Befragten fertigt schrift-
liche Dokumentationen (81,9%, n= 77)
und Fotografien (63,8%, n= 60) an, die
Verwendung eines Körperschemas wurde
selten angegeben (33,0%, n= 31). We-
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Abb. 38 Subjektive Einschätzung der Sicherheit der Befragten in der Versorgung vonGewaltbetrof-
fenen. 1 unsicher, 5 durchschnittliche Kenntnisse, 10 sehr sicher

Abb. 48Unterstützungsbedarfe bei der Untersuchung vonGewaltbetroffenen

niger als die Hälfte der Teilnehmenden
entnimmt fallabhängig Blut- und Urinpro-
ben (43,6%, n= 41) und lediglich 8,5%
(n= 8) führen eine fallabhängige Spu-
rensicherung durch. Wenn die Fälle dies
erfordern oder Betroffene dies wünschen,
vermitteln 55,3% (n= 52) die Betroffe-
nen an Unterstützungseinrichtungen, und
53,2% (n= 50) leiten weitere Schritte ein
(z. B. Information von Jugendamt oder
Polizei; . Abb. 2).

Die Überprüfung der Hypothese, dass
erfahreneUntersuchendenebendermedi-
zinischen Versorgung häufiger forensisch
relevante Maßnahmen durchführen, er-
gab einen signifikanten Zusammenhang
(p= 0,003). Die Stärke des Zusammen-
hangs war hinsichtlich erfahrenen Un-
tersuchenden substanziell (Φ= –0,321,
p= 0,002). Zudem gaben erfahrene Un-
tersuchende signifikant häufiger an, eine
schriftliche Verletzungsdokumentation

durchzuführen, die Effektstärke wurde als
mittel eingestuft (Φ= 0,401, p< 0,001).
Für die übrigen abgefragten forensisch
relevanten Maßnahmen (Fotografien, Kör-
perschema, Blut- und Urinproben, Spu-
rensicherung, Weitervermittlung, weitere
Schritte) wurden keine signifikanten Un-
terschiede festgestellt.

Materialien
Materialien zur gerichtsverwertbaren Be-
funddokumentationundSpurensicherung
stehenderUmfragezufolge27,6%(n= 26)
der Befragten zur Verfügung. Die Auswer-
tung zeigte eineUnabhängigkeit zwischen
der Verfügbarkeit von Materialien und der
Erfahrung (p= 0,642). Die Hypothese, dass
erfahrenen Untersuchenden häufiger Ma-
terialien Verfügung stehen, wurde somit
nicht bestätigt.

Bedeutung ärztlicher Befund-
dokumentationen
DemGroßteil der befragten Ärztinnen und
Ärzte ist den Ergebnissen zufolge bekannt,
dass die ärztliche Befunddokumentation,
neben der reinen Dokumentation der me-
dizinischen Versorgung (95,7%, n= 90,
p= 0,654), mögliches Beweismittel im
Strafverfahren (85,1%, n= 80, p= 0,620)
und Grundlage von Sachverständigen-
gutachten ist (79,8%, n= 75, p= 1,0). Die
Auswertung ergab keine signifikanten
Unterschiede bezogen auf die Erfahrung.
Mehrfachantworten waren möglich.

Subjektive Sicherheit
Die subjektive Einschätzung der Sicherheit
in der Versorgung von Gewaltbetroffenen
ergab, dass sich etwa zwei Drittel der Be-
fragten (68,1%, n= 64) unsicher(er) füh-
len, 17,0% (n= 16) gaben durchschnittli-
cheKenntnisse an, und14,9% (n= 14) füh-
len sich sicher(er). Eine Person (1,0%) gab
an, sich sehr sicher in der Versorgung zu
sein (.Abb. 3). Unsicherheiten bestehen
v. a. im Erkennen und im Ansprechen von
Gewaltfolgen, in der gerichtsverwertbaren
Beweissicherung(DokumentationvonVer-
letzungen, Spurensicherung) und in recht-
lichen Aspekten (. Abb. 4).

Die Differenz der durchschnittlichen
Sicherheit von unerfahrenen (M= 1,92;
±= 1,50) und erfahrenen Untersuchen-
den (M= 4,16; ±= 2,30) ist signifikant
(p< 0,001). Die Effektstärke ist sehr groß
(d= 2,02) und liegt in der erwarteten
Richtung. Die Analyse zeigt somit, dass
sich erfahrene Ärztinnen und Ärzte in der
Versorgung von Gewaltbetroffenen siche-
rer fühlen als Unerfahrene. Hinsichtlich
der angegebenen konkreten Unsicherhei-
ten wurde ein signifikanter Unterschied
einzig für die gerichtsverwertbare Doku-
mentation von Verletzungen festgestellt
(p= 0,019). Die Effektstärke war substan-
ziell (Φ= 0,361, p= 0,008) und liegt nicht
in der erwarteten Richtung. Die erfahre-
nen Untersuchenden gaben hier häufiger
Unsicherheiten an.

Unterstützungsbedarf
Zwei Drittel der Befragten (62,8%, n= 59)
gaben Unterstützungsbedarf bei der Ver-
sorgung von Gewaltbetroffenen überwie-
gend in Form von Fortbildungen, rechts-
medizinischer Beratung und Dokumenta-
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Tab. 1 AuswertungderBeschreibungderMorphologiedereinzelnenVerletzungen inderHaus-
aufgabe
n= 190 Art

(%)
Lokalisation
(%)

Maße
(%)

Farbe (%) Form (%) Zusatzinfor-
mation (%)

Augenbraue
(Verletzung Nr. 1)

96,8 99,5 98,9 Nicht
gefordert

Nicht
gefordert

16,3

Jochbein
(Verletzung Nr. 2)

98,9 100,0 97,9 Nicht
gefordert

Nicht
gefordert

20,5

Hals
(Verletzung Nr. 3)

87,9 99,5 99,5 78,9 Nicht
gefordert

54,2

Rechter Arm
(Verletzung Nr. 4)

96,8 100,0 98,9 94,7 72,1 Nicht gefor-
dert

Linker Schulter
(Verletzung Nr. 5)

98,4 99,5 100,0 Nicht
gefordert

Nicht
gefordert

28,4

Linker Ellenbogen
(Verletzung Nr. 6)

96,8 98,4 97,9 Nicht
gefordert

Nicht
gefordert

36,3

Rechtes Bein
(Verletzung Nr. 7)

96,8 97,4 97,4 91,6 Nicht
gefordert

Nicht gefor-
dert

Rechtes Bein
(Verletzung Nr. 8)

46,8 70,0 61,1 Nicht
gefordert

Nicht
gefordert

Nicht gefor-
dert

Rechtes Bein
(Verletzung Nr. 9)

99,5 98,4 99,5 97,4 Nicht
gefordert

Nicht gefor-
dert

tionshilfen an. Es wurden häufig fehlende
Kenntnisse über die gerichtsverwertbare
Befundsicherung und die Zuständigkeiten
(„welche Aufgaben in den ärztlichen Be-
reich fallen,welche ich eher der Rechtsme-
dizin/Polizei überlassen muss“) sowie die
Frage nach den richtigen Ansprechpart-
nern genannt. Eine rechtsmedizinische Be-
ratung, z. B. in Form einer Telefonhotline,
wurde von 87,2% (n= 82) der Befragten
als hilfreich angesehen bzw. zukünftig ge-
wünscht.

Es wurde kein signifikanter Unter-
schied hinsichtlich der Erfahrung und
der Forderung von Unterstützung fest-
gestellt (p= 0,778), Ärztinnen und Ärzte
sehen unabhängig von ihrer Erfahrung
eine rechtsmedizinische Beratung (z. B.
Telefonhotline) als hilfreich an (p= 0,139).

Fortbildungen und Kooperationen
Fortbildungen zu Untersuchungen von
Gewaltbetroffenen werden lediglich von
19,1% (n= 18) der Teilnehmenden be-
sucht, 58,5% (n= 55) gaben keine Koope-
rationen an. Innerhalb der Gruppe der
Befragten, die an Fortbildungen teilneh-
men, wurde kein signifikanter Unterschied
zwischen erfahrenen und unerfahrenen
Untersuchenden festgestellt (p= 0,678).

Als Gründe für die Nichtteilnahme an
Fortbildungen wurden häufig die fehlen-
de Relevanz der Thematik in der täglichen

Arbeit und das Fehlen eines leicht zugäng-
lichen Angebotes angegeben.

Zweite Studiengruppe

Es wurden 190 Hausaufgaben von Medi-
zinstudierenden im 7. Fachsemester aus-
gewertet.

Dokumentation der Verletzungen
Die Auswertung der Beschreibung der
fotodokumentierten Verletzungen ergab,
dass die Verletzungsart, die Lokalisation,
die Maße und, wenn gefordert, Farbe und
Form der Verletzungen in den meisten
Hausaufgaben korrekt beschrieben wur-
den. Zusatzinformationen wie z. B. die
Schürfrichtung fehlten häufig (. Tab. 1).

Spurensicherung und Entnahme
von Blut- und Urinproben
Die Entnahme von Abrieben/Abstrichen
ausdemGenitalbereichwurde indenmeis-
ten Hausaufgaben als sinnvolle Spurensi-
cherung erkannt (äußeres Genital 91,1%,
Introitus 97,4%, Vagina 97,9%). Seltener
wurde eine Spurensicherung am Körper
(Hals/Oberschenkelinnenseite 48,9%) und
im Analbereich als sinnvoll erkannt (Anal-
ring 64,2%, Rektum 42,1%). Die Asservie-
rung der Bekleidung wurde in 77,9% der
Hausaufgaben korrekt benannt.

Die Entnahme von Blut- und Urinpro-
benwurdegrößtenteilskorrektangegeben
(Blutprobe 98,9%, Urinprobe 95,8%).

Weiterführende Maßnahmen
An weiterführenden Maßnahmen gaben
die Studierenden die Beratung zwecks In-
fektionsprophylaxe (99,5%) und postko-
italer Empfängnisverhütung (99,5%) inna-
hezu allen Hausaufgaben korrekt an. Die
Klärung der Schutzbedürftigkeit der Pa-
tientin wurde in 44,7% der Hausaufga-
ben benannt. In 83,2% der Hausaufgaben
wurden Hilfsangebote richtigerweise als
weiterführende Maßnahme genannt, wo-
bei in 13,7% spezifische Beratungsstellen
wie das „Hilfetelefon“, „Weisser Ring“ und
Selbsthilfegruppenempfohlenwurden. Ei-
ne Überweisung an andere Fachabteilun-
gen wurde von 67,2% (davon 2,6% Ver-
weis an Polizei) der Studierendengenannt,
was jedoch aufgrund der Fallkonstellation
nicht erforderlich gewesen wäre.

Interpretation der Verletzungen
Die Interpretation der Verletzungen wur-
de durchschnittlich in etwa der Hälfte
der Hausaufgaben korrekt vorgenommen
(Sturz75,5%,SaugenamHals 41,6%,Griff-
spur am Arm 50,0%, Griffspur am Bein
39,5%, ältere Verletzungen, unabhängig
vom angegebenen Vorfall 61,1%).

Diskussion

Die durchgeführte Umfrage ergab, dass
Personen nach einer Gewalterfahrung in
dervorliegendenStudiengruppesowohl in
Kliniken als auch niedergelassenen Praxen
untersucht werden. Erfahrene und uner-
fahreneÄrztinnenundÄrzte sind inbeiden
Einrichtungengleichermaßenvertreten, es
scheint aktuell keine Spezialisierung für
die Thematik in einer der Einrichtungen
vorzuliegen.

Ärztinnen und Ärzte im ländlichen
Raum haben den Ergebnissen zufolge
mehr Erfahrung in der Versorgung von
Gewaltbetroffenen. Möglicherweise be-
steht eine höhere Sensibilisierung für die
Thematik, und Gewaltfolgen werden eher
erkannt und angesprochen als in städti-
schen Gebieten. Auch die zunehmende
Anonymität in größeren Städten könnte
eine weniger vertrauensvolle Beziehung
zwischen den behandelnden Ärztinnen
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und Ärzten und den Betroffenen begrün-
den, was das Ansprechen auf beiden
Seiten erschweren könnte. Ferner wä-
re denkbar, dass im städtischen Bereich
mehr Möglichkeiten bestehen, die Betrof-
fenen unmittelbar weiter zu verweisen
(z. B. an Rechtsmedizin, Gynäkologie oder
Pädiatrie).

Dennoch hat den Ergebnissen zufol-
ge mehr als jede(r) dritte Befragte noch
nie eine Person nach einem gewalttäti-
gen Übergriff untersucht. Fraglich ist je-
doch, wie häufig Gewaltbetroffene nicht
als solche wahrgenommen oder erkannt
wurden. In einer unfallchirurgischen Kli-
nik ist gemäß Literatur davon auszugehen,
dass jede 5. Frau, die mit Verletzungen in
der Ambulanz vorstellig wird, Gewalt er-
fahren hat [10]. Die Literatur zeigt zudem,
dass Ärztinnen und Ärzte lediglich 9–11%
derGewaltbetroffenenals solcheerkennen
[11, 12]. Die Tatsache, dass viele Ärztin-
nen und Ärzte nie bzw. selten wissentlich
Personen nach einer Gewalterfahrung un-
tersuchen, ist problematisch für die Quali-
tät insbesondere im Hinblick auf die vom
üblichen ärztlichen Handeln abweichen-
de gerichtsverwertbare Verletzungsdoku-
mentation und Spurensicherung. Eine flä-
chendeckende Etablierung spezialisierter
Versorgungszentren mit festen Koopera-
tionen zu rechtsmedizinischen Instituten
und Schulungen zum Erkennen von Ge-
waltbetroffenen wäre ein sinnvoller Ver-
sorgungsansatz.

Die Untersuchungen in Kliniken und
Praxen finden am häufigsten ohne Vorlie-
gen einer Strafanzeige statt. Die Durch-
führung und Gestaltung einer gerichts-
verwertbaren Verletzungsdokumentation
und Spurensicherung obliegt dann den
behandelnden Ärztinnen und Ärzten, da
keine durch die Ermittlungsbehörden er-
teilten „Arbeitsaufträge“ bestehen. Die
Befragung ergab dementsprechend, dass
schriftliche Verletzungsdokumentationen
und Fotografien zwar häufiger angefertigt
werden, größtenteils jedoch keine Blut-
und Urinproben entnommen und nur in
weniger als jeder 10. Untersuchung eine
fallabhängige Spurensicherung durchge-
führt wird. Etwa die Hälfte der Befragten
gab fehlende Kooperationen zu rechts-
medizinischen Instituten an, sodass keine
gesicherte Lagerung der Asservate vor-
gehalten werden kann. Die Ergebnisse

der Befragung legen nahe, dass wichtige
Beweise nicht erhoben werden, die nach-
folgend zu Verlust gehen (Verletzungen
heilen; Alkohol, Drogen undMedikamente
werden abgebaut; DNA-Spuren degradie-
ren u. a.), was negative Auswirkungen
haben kann, wenn sich die Betroffenen
nachträglich noch für eine Strafanzeige
entscheiden.

Lediglich die Hälfte der befragten Ärz-
tinnen und Ärzte vermittelt Betroffene an
Unterstützungseinrichtungen bzw. leitet
weitere Schritte ein. Dies ist problematisch
für die Abklärung der Schutzbedürftigkeit
der Betroffenen und die Vermeidung wei-
terer Gewalt. Setzt sich die Gewalt fort,
führt dies mittel- und langfristig zu Folge-
erkrankungen und erheblichen Kosten für
das Gesundheitssystem [13–15] sowie im
schlimmsten Fall tödlichen Konsequenzen
[15]. Eine interdisziplinäre Fallbearbeitung
unter Einbezug psychosozialer Fachkräfte
könnte die Versorgung von Gewaltbetrof-
fen zukünftig verbessern, was bestenfalls
durch Etablierung spezialisierter Versor-
gungseinrichtungen in der Fläche zu er-
reichen wäre.

Sehr häufig stehen Ärztinnen und Ärz-
ten keine Materialien zur gerichtsverwert-
barenBefundsicherungzur Verfügung.Die
Bereitstellung von strukturellen und finan-
ziellen Ressourcen ist eine zentrale Vor-
aussetzung, um die Versorgung von Ge-
waltbetroffenen im Gesundheitswesen zu
verbessern. Hierzu bedarf es klarer Rege-
lungen durch Politik und Länder [16, 17].

Ärztinnen und Ärzte wissen der Um-
frage zufolge um die Bedeutung von
ärztlichen Befundberichten in Strafverfah-
ren. Allerdings scheinen die erforderlichen
Qualitätsmerkmale nicht hinreichend be-
kannt zu sein. Zwei Drittel der Befragten
fühlen sich unsicher(er) in der Versor-
gung von Gewaltbetroffenen. Die ange-
gebenen Unsicherheiten (Erkennen und
Ansprechen von Gewaltfolgen, gerichts-
verwertbare Befundsicherung, rechtliche
Aspekte)betreffenvorwiegenddie forensi-
schenAspekteundwenigerdieallgemeine
medizinische Versorgung (z. B. Infektions-
prophylaxe). Ebenso forderten zwei Drittel
der Befragten Unterstützung, unabhängig
von ihrer Erfahrung, überwiegend in Form
von Schulungen, rechtsmedizinischer Be-
ratung und Dokumentationshilfen. Der
vorliegenden Studie zufolge besucht nur

jeder Fünfte Fortbildungen zur Thematik
Gewalt. Als Gründewurdendie (scheinbar)
fehlende Relevanz in der täglichen Arbeit
und das Fehlen eines leicht zugänglichen
Angebotes angegeben. Eine intensive
Einbindung rechtsmedizinischer Expertise
ist zur Umsetzung der politisch gefor-
derten Versorgungsstrukturen dringend
notwendig, um bestmögliche Handlungs-
sicherheit für Ärztinnen und Ärzte und
eine für Strafverfahren ausreichende Qua-
lität zu sichern. So können spezifische
Schulungen, eine Beratungshotline und
notwendige Materialien und Dokumenta-
tionshilfen zur Verfügung gestellt werden.

Die Auswertung der Hausaufgabe der
Medizinstudierenden ergab, dass die Ver-
letzungen hinsichtlich der Wundmorpho-
logie größtenteils präzise (Verletzungsart,
Lokalisation,Maßeundüberwiegend auch
Farbe und Form der Verletzungen) be-
schriebenwurden.SpezifischeSchulungen
zu Qualitätsmerkmalen von Untersuchun-
gen von Gewaltbetroffenen könnten das
theoretische Wissen hinsichtlich einer ge-
richtsverwertbaren Befundsicherung ver-
mitteln, um zukünftig für Strafverfahren
ausreichende Beweise zu generieren. Der
Umgang mit Gewaltbetroffenen sollte be-
reits im Studium stärker interdisziplinär
thematisiert werden, um eine Grundla-
ge für das spätere ärztliche Handeln zu
schaffen. Mängel bestanden überwiegend
hinsichtlich einer vollständigen Spurensi-
cherung, der Abklärung der Schutzbedürf-
tigkeit und der Interpretation der Verlet-
zungen. Die Ergebnisse lassen den Rück-
schluss zu, dass die Interpretation von Be-
funden durch in der Thematik erfahrene
RechtsmedizinerInnen erfolgen sollte, um
Fehler in der Rekonstruktion im Strafver-
fahren zu vermeiden.

Fazit für die Praxis

Derzeit bestehen eklatante Versorgungs-
lücken in Untersuchungen von Gewaltbe-
troffenen in medizinischen Einrichtungen.
Das Fachgebiet der Rechtsmedizin verfügt
über die notwendige Expertise, um den ge-
forderten gerichtsverwertbaren Standard bei
den Untersuchungen zu gewährleisten. Die
Etablierung spezialisierter Versorgungsein-
richtungen mit zentralen Kooperationen zur
Rechtsmedizin wäre ein sinnvoller Lösungs-
ansatz, um die politischen Bestrebungen
nach einer flächendeckenden Versorgung
umzusetzen. Ferner können verbindliche
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Leitlinien und eine intensive Einbindung der
Thematik im Medizinstudium die ärztliche
Handlungssicherheit verbessern.
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Abstract

Survey on the examination of victims of violence among physicians,
taking a homework assignment completed by medical students into
account

Introduction: According to the Measles Protection Act, nationwide supply structures
are to be created for persons who have suffered physical or sexual violence. The present
study examines the care situation of victims of violence in medical institutions and
the translation of theoretical knowledge of medical students into practice, related to
forensically relevant aspects, in order to develop approaches for improvement.
Method: In the first study group, an online-based survey of medical staff in hospitals
and practices was conducted on the practical handling of persons affected by violence
and existing uncertainties. In the second study group, a homework assignment
completed on this topic by medical students was evaluated. In addition to descriptive
statistical analysis in both groups, hypothesis tests were conducted in the first study
group to identify differences between experienced and inexperienced doctors.
Results: Of the physicians surveyed (n= 94), 81.9% document injuries in writing, 63.8%
take photographs, and 43.6% collect blood and urine samples on a case-by-case basis.
Only 8.5% perform trace evidence. Uncertainties exist in detecting and addressing the
consequences of violence, in preservation of evidence usable in court, and in legal
aspects. Advanced training, forensic medical consultation, and examination sheets
were requested as support. The evaluation of the medical students (n= 190) revealed
uncertainties especially in evidence collection and interpretation of injuries.
Discussion: Currently, there are glaring gaps in the care provided to victims of violence
in medical facilities. The results underline support requirements regarding forensic
standards rather than general medical care for victims of violence. The field of forensic
medicine has the necessary expertise in these areas. In order to implement the political
aspirations in compliance with the required standards, the establishment of specialized
facilities with central cooperation with forensic medicine would be a sensible approach
to care. In addition, binding guidelines and an intensive integration of the topic in
medical studies can improve physicians’ confidence in acting.

Keywords
Measles Protection Act · Istanbul Convention · Violence · Evidence collection · Forensic medicine
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